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Leistungsvereinbarung Außenwohngruppen der Leppermühle

Gemäß $$ 78 a ff SGB VIII und der,,Hessischen Rahmenvereinbarung"

Zwischen: Stand: 25.05.201I

Verein ftir Jugendfürsorge
und Jugendpflege
Hein-Heckroth-Straße 28

35394 Gießen

Leistungsart:

Außenwohngruppe- vollstationäre Betreuung im Sinne der $$ 35a und 4l SGB VIII

In Ausnatrmef?illen auch 6 34 SGB

Die folgende Leistungsvereinbarung Seite I bis l8 gilt

von:

oder ab: 01.05.201 I

Landkreis Gießen
Der Kreisausschuss
Fachbereich Jugend und Soziales

Riversplatz I - 9
35394 Gießen

Offentlicher Träser der Jusendhilfe Leistunsserbrinser

Gießen. im Mai 201I Gießen.imMai201L/

Unterschrift
Hackemann
Fachd ienstleiterin^ .

Unterschrift

Vorsland
Der Kreisausschuss
Fachbereich Jugend und Soziales
Riversplatz 1 - 9

35394 Gießen

Stempel



Leistungsvereinbarung Außenwohngruppen der Leppermühle

l.l Name und Anschrift der Einrichtung
Kinder- und Jugendwohnheim Leppermühle
Leppermtlhle I

35418 Buseck

Name und Anschrifl des Ortes der Erbrin-
gung des Leistungsangebotes (sofem von
abweichend)

Ll
AWG 5: An der Schillerlinde 1,35394

Gießen Rödgen (10 Plätze)
AWG 6: Nelkenstr. I l, 35418 Buseck

(10 Plätze)

AWG 7: Pfaffenkreben 5,35418 Bus-
eck (9 Plätze)

AWG 8: Ulmenring 17a,35418 Buseck
(10 Plätze)

AWG 9: Tannenweg 13,35447 Reis-
kirchen (10 Plätze)

AWG l0: Hainerde 18,35418 Buseck
(10 PJäQe)

AWG 12: Grilnberger Weg 12, 35418
Buseck (7 Plätze)

AWG 2l: Nelkenstraße 20, 35418 Bus-
eck (10 Plätze)

AWG 22: Kirschbergstr. 17,35447
Reiskirchen ( I 0 Plätze)

AWG 23: Sonnenhang39,35447 Reis-
kirchen-Bersrod (l 0 Plätze)

1.2 Träger

1.2.1 Einrichtungsträger
(Name, Anschrift, Rechtsform) Verein für Jugendftlrsorge

und Jugendpflege e. V.
Hein-Heckroth- Straße 28

35394 Gießen

1.2.2 Trägerart
(öffentl. rechtl., freier, privater Träger) freigemeinnütziger Verein

1.2.3 Trägergruppe oder Dachverband
(AWO, Caritas, Diakonie, DPWV, etc.) Diakonisches Werk Hessen-Nassau

1.3 Leistungsart
(Bezeichnung siehe $ 8 Hess. Rahmenver-
einbarung) Außenwohngruppe - vollstationäre Betreu-

ung im Sinne der $$ 35ab 4l SGB VIII.

In Ausnahmef?illen $ 34 SGB VIII.
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Betreuungsform / Leistu ngsra hmen Vol lstationäre therapeutische Außenwohn-
gruppe ftlr Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene
(2. Stufe des vierstufigen Wohn- und Betreu-
ungskonzeptes)
Das Angebot beinhaltet eine Betreuung an

365 Tagen mit24 Stunden am Tag

Alter
2.1.1 Aufnahmealter l0 - 20 Jahre

2.1.2 Betreuungsalter l0 - 23 Jahre; wegen tiberregionalei Bele-
gung und damit verbundener Unterschiede in
der Finanzierung, ist in diesen Ausnahmefäl-
len eine Betreuung bis zum 27. Lebensjalr
möglich.
Gruppenzusammensetzung bis-zu einer Al-
terssDanne von 8 Jahren

2.2 Geschlecht lbeiderlei Geschlecht

2.3 Staatsangehörigkeit keine Einschränkungen

Bedarfslage, aus welcher der Hilfean-
spruch erwächst

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
mit bestehender oder drohender seelischer
Behinderung. Im Einzelnen sind dies vor
allem Personen mit psychotischön, neuroti-
schen oder autistischen Störungen, die den

besonders beschützenden Rahmen der Kern-
einrichtung nicht oder nicht mehr benötigen

Notwendige Ressourcen

2.5.1 Des jungen Menschen Abklingen der akuten psychischen Sympto-
matik; Krankheitseinsicht, Bereitschaft Hilfe
anzunehmen und zur Mitwirkung im Rehabi-
litationsprozess, Fähi gkeit einrichtungsexter-
ne Angebote wahrzunehmen und sich in ge-

meindenahen Strukturen weitestgehend selb-
st?indi g zurechtzufi nden,
Verständi gun gsmö glichkeit in deutscher
Sprache sollte vorhanden sein
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Und seiner Familie . Bereitschaft zur Kooperation z.B. im
Rahmen von Familiengesprächen

. Ferienbeurlaubung in die Familie mit aus-
reichenden Versorgungsmöglichkeiten
sollte möglich sein

Akute Suchtproblematik (Drogen und Alko-
hol), akute Suizidgefahr, hohe Gewaltbereit-
schaft und dissoziales Verhalten,

2.7 Einzugsgebiel sozialräumliche
Zuständigkeit

3. Ziele des Leistungsangebotes

3.1 Benennung des L,eis-
tungsangebotes

$ 35 a SGB VIII - Eingliederungshilfe für seelisch behin-
derte Kinder und Jugendliche

$ 4l SGB VIII - Hilfe ftir junge Volljährige ^
$ 34 SGts VIII - Heimerziehung in Ausnahmefiillen

3.2 Ziele der Hilfe gem; SGB
vIII

Unterziele, Teilziele

Rehabilitation im Rahmen von:
- Schule für Iftanke
- Beschäftigungstherapie

Psychotherapie
Entwicklungsftirderung in allen Lebensbereichen
Eingliederung in die Gesellschaft
Rückkehr in die Herkunftsfamilie

Schulabschluss
Integration in das Berufsleben
VerSelbständigung in lebenspraktischen Belangen über ein
viergliedrig abgestuftes Wohnangebot (Innenwohngruppe,
Außenwohngruppe, Betreute Wohngemeinschaft, Betreu-
tes Einzelwohnen)
Rückführung in die Familie oder in einen
selbstständigen Lebensbereich
Weiterverrnittluns an Nachfol geeinrichtungen

Reselleistungsangebot / Struktur- und Prozessdaten der EinrichtunQ/des Dienstes

4.1 Strukturdaten der Einrichtung / des Dienstes

4.1.1 Standortaspekte Die Außenwohngruppen befinden sich in reinen Wohn-
gebieten in Stadt und Landkreis Gießen. Die infrastruk-
turellen Möglichkeiten des jeweiligen Ortes (Einzelhan-
delsgeschäfte, Arzte, Post, Bank usw.) können gut zu

Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht wer-
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ffiießen, die sich in zirka lo km

Entfernung von den jeweiligen Gemeinden befindet'

l.l .Z Organisationsstruktur

fachlich
sowie di
hin wird
tin/einem Arzt betreut. Den Wohneinheiten steht zusätz-

lich der technische Dienst der Einrichtung zur Verftl-

4.1.3 PersonelleAusstattung

4.1.3.1 in Heimen / Einrichtungen @hen drei -.allen anderen Wohn-

gruppen 4,5 pädagogische Fachkräfte (aus den Berufs-

6"tii"tt"tt Erzieher/in, Sozialpädagoge/in, Diplompäda-

goge/in) und eine Hauswirtschaftskraft zur Verftigung

fu"it"tttitt stehen den Gruppen 5 Psychologen/innen

sowie zusätzlich eine/ein 
^rz/tinl 

Arzt zur Verfügung'
. Gruppenübergreifendetherapeutische Angebote:

Reittherapie, Bewegungsthöra-
pie/Ir4otopädagogik, Ergotherapie, nachschuli-

sche Betreuung
. Gruppenübergreifende Bildungs- und Freizeitan-

gebote (siehe Anlage)

4.1.3.2 bei ambulanten Anbietern

4. 1.4 Räumliche Ausstattung Alle Außenwohngruppen sind ln Zwer-i amlllennausern

mit zirka 250 bis 300 qm Wohnfläche untergebracht'

Den Bewohner/imen steht je einEinzelzimmer zur Ver-

fügung. Zusätzlichexistiert jeweils ein Wohn- und Frei-

zeittrakt mit angegliederter Küche und ein separates

Betreuer/iruren-Appartement (mit eigener Nasszelle)'

Für die Jugendlichen stehen mindestens zwei Bäder und

mehrere Täileuen zur Verfi.igung. Jede Außenwohn- 
'

gruppe ist mit einem Kleinbus ausgestattet'

öri ftag"t iealisiert weitgehend den gleichen Standard

in (1rÄße rrnd Arrsstattrrns der Außenwohngruppen.

4. I .5 EmährungÄIauswirtschaft Besondere Aufgabe der HauswirtschaltsKralt lst es aucn,

die Bewohner/innen.anzuleiten und zu unterstützen bei

der Übernahme und Erledigung von haushaltsprakti-

schen Tätigkeiten.
Montass bis freitaes erhalten die Bewohner/innen eine
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warrne Mahlzeit pro Tag durch die Hauswirtschaftskraft
der Gruppe. An den Wochenenden wird diese Mahlzeit
in Planung, Einkauf und Ausftihrung je nach Fähigkei-
ten unter Anleitung von den Bewohner/innen selbst her-
gestellt. Auswärtig tätige Bewohner/innen erhalten Ver-
pflegungsgeld filr das Mittagessen. Filr die anderen ge-

meinsamen Mahlzeiten kaufen die Jugendlichen ab-

wechselnd selbst ein. Für die Reinigung der gemein-

schaftlich genutzten Räume ist während der Woche die
Hauswirtschaftskraft zustilndig. An den Wochenenden
wird dies von den Bewohner/innen in einem Rotations-
system selbst geleistet. Die Jugendlichenzimmer werden
von den Bewohnem/innen selbst gereinigt, nach Mög-
lichkeit obliegt ihnen auch die Pflege der eigehen Wä-

sche.
4.1.6 Technischer Dienst/

Fahrdienst filr die Gesamt-

einrichtung

Der Verein filr Jugendfürsorge und Jugendpflege ver-
fügt ftir seine kompletten Leistungsangebote (Lepper-
mtfü le, Adalbert-Focken-Haus, Berthold-Martin-Haus,
Heilpädago gische Tagesstätte, Erziehungsberatungsstel-
le) über einen zentralen Hausmeisterdienst mit insge-
samt 8 Vollzeitstellen mit unterschiedlichen Qualifikati-
onen. Zl denAufgaben gehö1en:-

- Durchfilhrung kleinerer Reparaturen
- Renovierung der Bewohner/innen -Zimmer
- S chltisselverwaltung
-Warnrng der Heizungsanlagen
-Reinigung der Außenanlagen
- Wartung der mobilen technischen und elektrischen

Geräte
-Überwachung der Brandschutz-technischen Anlagen
-Durchführung von Umzügen der Bewohner/innen
- Winterdienst
Weiterhin muss der Verein aufgrund der dezentralen

Struktur der Einrichtung die Mobilität der Bewoh-
ner/innen durch einen Fahrdienst sicherstellen. Deshalb
verfügen wir über 2 festangestellte Faher mit jeweils
einer vollen Stelle sowie über mehrere Zivildienstleis-
tende, die den Fahrdienst sicherstellen.
Für den IT- und EDV Support stehen 1,5 Fachkrlifte
Systemadministration und ff.ir die Pflege der Außenan-
lagen 2 Vollzeitkräfte Landschaftsgärtner zur Verfti-
suns.

4.1 .7 Sonstiges ' Angehörigengruppe (findet alle vier - sechs Wochen
statt und wird begleitet von jeweils 2 Mitarbei-
ter/innen des ärztlich-psychologischen Dienstes der
Einrichtung)
Aufgaben der professionellen Mitarbeiter/innen sind:

oPsychoedukation: Aufklärung der Familie über
die Natur der Erkrankung

rBeratung und Einübung des Umgangs mit kriti-
schen Situationen und Familienvariablen, die
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sich als prognostisch ungilnstig erwiesen ha'

ben
. Förderung familiärer Strategien zum Umgang

mit Belastung innerhalb und außerhalb der

Familie

Schule fttr Kranke mit den Schulabschlilssen in den

Bereichen Lernhilfe, Hauptschule und Realschule

Arbeitstherapeutischer Bereich: Holz- und Metallver-
arbeitung, Gärtnerei, Hauswirtschaft, Bilro, Montage,

t

4.2 Prozessdaten der Einrichtungen / des Dienstes

4.2;.1 Personelle Orga nisation

4.2.1.1 PädagogischeBetreuung Anwesenheit mindestens einer/eines Betreue-
rin/Betreuers rund um die Uhr in Wechselschicht mit
Nachtbereitschaft" tägliche Dienstübergabe (ca. I -
1,5 Stunden) mittags. Der Regeldienst für die päd.

Mitarbeiter/innen beginntjeweils um 13.00 Uhr und
endet um 14.30 Uhr am nächsten Tag.Von 0.00 LJhr

bis 06.00 Uhr befinden sich die Mitarbeiter/innen in
Nachtschlafbereitschaft . Soweit die Personalressour-

cen ausreichen, finden tagsüber von 12.00 Uhr -
20.00 LJhr (siehe Anlage) Doppeldienste statt. Die
spezifi schen Aufgaben der Bezugsbetreuer/innen
werden grundsätzlich im Rahmen der Regeldienste
wahrgenommen. Zusätzliche B edar fe, z. B. ftir Hilfe'
plangespräche, milssen separat eingeplant werden.
Wöchentliche Teamsitzung/Fal lbesprechung mit den

zuständigen Psychologen/innen. Wöchentliche Visite
durch die/den zuständi geln HeimEirztin/Heimarzt.
Dienstpläne werden in Eigenverantwortung des

Teams erstellt.
Eine Hauswirtschaftskraft unterstütf die pädagogi-
schen Fachkräfte in jeder Wohngruppe von Mo. bis
Fr., zwischen 8.00 Uhr - 17.00 Uhr.
Jede Wohngruppe ist in ein Kooperationssystem ein-
gebunden (Vertretungsregelung). An den Schlie-
ßungswochenenden ist auf diese Weise eine kontinu-
ierliche Betreuung auch der Jugendlichen sicherge-
stellt. die eine Heimfahrt nicht antreten können.

4.2.1.2 IntegrierterFachdienst ' 
."it,te i I we i s e m i t Ru f ber., o "n"Äll*.iti$"ill-einheit wird von einer/m Psychologin/en mit ei-
nem Stellenanteil von 50olo betreut. Diese Betreu-
ung beinhaltet die fachlich kompetente Beratung
der Mitarbeiter/innen sowie die Psychotherapie
der Bewohner/innen. Außerdem:
- Anwesenheit bei den wöchentlichen Visiten,
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T"u-sittungen und Organisationsbespre-
chungen mit der päd. Leitung

Die/der zusätzlich fiir die Gruppen zur Verftlgung

stehende 
'ArztintArzt hat im Wesentlichen fol-

gende Aufgaben:
. Psychiatrische Diagnostik und Kriseninter-

vention
. Psychiatrische undpsychotherapeutischeBe-

handlung von Kindern, Jugendlichen und jun-

gen Erwachsenen
. Entwicklung von individuellen Behandlungs-

konzepten
. Verfassen von ärztlichen Befundberichten,

Stellungnahmen, Gutachten - je..nach Bedarf

der anfragenden Institutionen (Ämter, Klini-
ken, Gerichte, Einrichtungen)

. Selbständige Beratung der Erzieher/innen,

Pädago gen/innen, Sozialpädago genlinnen,

Psychologen/innen, Lehrer/innen, Eltern,

. Teilnahme am Hilfeplangesprächen und Füh-

ren von Gesprächen mit Angelörigen
. Medizinische psychÖph-armakologische The-

rapie und Überwachung. Diese Aufgabe bein-

haltet wöchentliche uirztliche Visiten in den

Gruppen mit den notwendigen Indikationen

nir äie Pharmakotherapie und Uberwachung

der Laborwerte. Ebenso sind die iune n'

an
d.

o Es gibt eine kontinuierliche ärztliche Rufbereit-.

schaft für die zeitenaußerhalb der Regelarbeitszeiten

reitschaft ist zust2indig für:
. Diagnostik(psychiatrische undmedizinische

Untersuchung)
. Krisenintervention
o Organisation, Vermittlung und Durchführung

von stationtirer Aufnahme
. Psychiatrisch-medizinische Beratung der Be-

treuer/innen
. Gespräche mit Kindern/Jugendlichen

: den Bedarf an

lfe und Förde-

rung schulischer Sonderinteressen sicher

o Ersotheraoie bietetBeschäftigungsmöglichkeiten
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in kreativ-gestalterischer Hinsicht und im Bereich
Werken

. Reittherapie organisiert das reittherapeutische
Angebot

. Motopädasoeik vervollständigt das therapeuti-
sche Gesamtan gebot in bewegungsorientierter
Hinsicht

. Freizeitbereich: siehe anliegendes Konzept
4.2.1.3 Leitung Ein Teammitglied hat die Funktion der Gruppen-

leitung
Wichtige Entscheidungen werden in Kooperation
mit den zuständi gen Psycholo gerVinnen getroffen

Aufnahme und Entlassung in Absprache mit der

päd. Leitung

4.2.1.4 Verwaltung , Fallbezogene Aktenverwaltung in der Lepper-
mtihle

, Verwaltung des plidagogischen Budgets in der

Leppermilhle
, Personalauswahl in der Leppermühle

Sonst Zentralverwaltung über den Verein für Jugend-

fürsorge: Finanzbuchhältung,. Abrechnungswesen,
Liesenschaftsverwaltuns. Personalabteilung.

4.2.1.5 TechnischerDienst siehe Punkt 4.1.6

4.2.1.6 Hauswirtschaft siehe Punlil 4.1.5

4.2.1.7 Sonstiges

4.2.2 Leitlinien der sozialpädagogischen Leistung und deren Umsetzung /

Method ische Orientieru ng

4.2.2.1 Leitbild/Leitlinien Alle Leistungsangebote der Leppermühle sind be-

handlungsorientiert und beinhalten eine interdiszipli-
näre Zusammenarbeit von pädagogischen, psychothe-
rapeutischen, ärztlichen, schulischen oder sonstigen
rehabilitativen Hilfestellungen. In diesem Sinne ist
das Leistungsangebot als Ergänzung der familiären
Ressowcen zu verstehen. Zunächst soll verhindert
werden, dass eine weitere Chronifizierung der Stö-
rung erfolgt. Gleichzeitig sollen die jungen Men-
schen intensive Unterstützung für eine möglichst
alterssemäiße Entwickluns erhalten.

4-2.2.2 Umsetzung

Aufnahmeverfahren durch die pädagogi- l. Telefonische oder schriftliche Anfrage an die päd.

sche Leitung der Einrichrung I Leitung der Einrichtung

h Auswertung der vorhandenen Informationen
b Auswahl einer/s Aufnahmekandidatin/en

l. Vorstellungsgespräch unter Beteiligung der El-
ternl Jusendamt (eventuell F
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sonal der betreuenden psychiatrischen Klinik)
Berücksichtigung der/s Kandidatin/en auf einer
Warteliste
Einwöchiges Probewohnen des jungen Menschen
(im Regelfall in zeitlichem Zusammenhang mit ei-
nem freien Platz)
Aufnahme im Einverständnis von Jugendli-
chen/Angehörigen, Kostenträger und den beteili g-
ten Gremien der Einrichtung (päd. Leitung, zustän-
digem/r Psychologen/in, pädagogisches Team der
Wohngruppe)
Aufnahme in eine Außenwohngruppe ist auch
durch heiminterne Verleguns möslich

Aufsichtspfl icht, Gesundheit Die Aufsichtspflicht gemäß den gesetzlichen Rege-
lungen ist in den Wohngruppen durch eine Betreuung
über 24 Stunden gewährleistet.
Die gesundheitliche Ftirsorge für somatische Erkran-
kungen erfolgt tiber die freie Wahl einer/s Hausärz-
tin /flausarztes. Die/der HeimärztinÄIeimarzt sind ftir
die psychiatrische Problematik der B ewohner/innen
zuständie.

Gestaltung der Beziehung/emotionalen
Ebene

In allen Wohngruppen besteht ein Kontakterzie-
her/innen-System. Es finden individuelle Gesprächs-
angebote statt. Wichtig ist dabei der Aufbau eines
Vertrauensverhältnisses unter Wahrung des individu-
ellen Verhältnisses von Nähe und Distanz und die
Vermittlung von Kontinuität und Stabilität in den
B eziehun gen. Die j eweili ge Persönlichkeitsstruktur
der/des Einzelnen wird unter Berücksichtigung des
Störungsbildes und der individuell einzuschätzenden
Problematik einer/eines j eden Jugendlichen bzw.
jungen Envachsenen wahrgenornmen. Seine/ ihre
Einzigartigkeit wird gewahrt und gefestigt, Interessen
und Neigungen werden gefürdert.

Gestaltung des Alltags Alle notwendigen Hilßangebote der Bewohner/innen
werden über das jeweils zuständige Team von Päda-
gogen/iruren und Psychologen/innen durch die Erar-
beitung eines individuellen Hilfeplans koordiniert.
Die pädagogische Konzeption legt Wert auf einen
möglichst strukturierten Tagesablauf mit schulischen
oder arbeitstherapeutischen Anforderungen im Vor-
mittagsbereich und gezielten Einzelmaßnahmen im
Nachmitta gsbereich. D ie se Maßnahmen können fol -
gende Bereiche umfassen:
) Psychotherapie
, Reittherapie
, Motopädagogik/Sport
, Ergotherapie
, nachschulische Betreuung
, Freizeitpädaeogische maßnahmen
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Die Jugendlichen werden in alle Abläufe des Grup-
penalltags wie Einkaufen, Kochen, Waschen und
Reinigung des Hauses, organisiert über ein Rotati-
onsverfahren, mit einbezogen. Bei der konkreten
Ausgestaltung des Alltags werden die Jugendlichen
gegebenenfalls durch einen Tages- bzw. Wochenplan
untersttltzt.

i

Gestaltung der Freizeit Aufgrund ihrer Störung benötigen die meisten Ju-
gendlichen strukturierende Untersttitzung und Moti-
vationshilfen bei der Ausgestaltung ihrer freien Zeit.
So findet Freizeit zunächst innerhalb der Wohngrup-
pen und in ihrem sozialen Umfeld statt. In vielen
Wohngruppen sind separate Freizeiträume vorhan-
den. Außerdem fi nden j ährliche Gruppenfreizeiten
statt.
Andererseits stehen allen Bewohner/innen zusätzlich
die zentralen Freizeitangebote der Einrichtung offen
(vgl. Punkt Gestaltung des Alltags). Zusätzlich wer-
den gruppenübergreifende Ferienfreizeiten angebo-
ten.
Einrichtungsbezogene Freizeitangebotg sollen durch
die Walnnehmung extemer Möglichkeite n er gättzt
werden.

Gestaltung der schulischen und berufli-
chen Förderung und des nachschulischen
Bereichs

Die Watrnehmung dieser Leistungbn erfolgt in enger
Kooperation mit der trägerei genen Martin-Luther-
Schule, dem heimeigenen Bereich der Arbeits-
trainingsmaßnahmen, ftir die es eigene Leistungsver-
einbarungen gibt und dem Bereich der nachschuli-
schen Betreuune (vsl. Punld 4.2.1.T.

Beteiligung der Kinder und Jugendlichen. Alle Entscheidungen, die den individuellen Behand-
lungsplan bzw. den Rehabilitationsprozess betreffen,
werden mit den Bewohner/innen in Einzelgesprächen
und im Rahmen der Hilfeplangespräche abgestimmt.
Grundsätzliche Planungen und Vorhaben der Wohn-
gruppe erfolgen durch regelmäßig stattfindende
Gruppengespräche.
Gruppenübergreifende Beteiligung der Bewoh-
ner/innen wird durch den Heimrat sicher gestellt.
Der Heimrat setzt sich zusammen aus gewählten Ver-
tretern/innen aller Wohngruppen. Aus dem Kreis der
Vertreter/innen werden der/die Heimsprecher/in und
'3 Vertreter/innen gewählt. Dem Heimrat steht eir/e
Vertrauenspädago gelin unterstüt zend zur S eite. S o-
wohl die Sprecher/innen als auch der/die Vertrauens-
pädagoge/in nehmen an gesonderten Fortbildungen
(2.8. Angebote des LJA) teil. Die Bewohner/innen
können sich mit allen Fragen, Problemen und Be-
schwerden - auch mit eigenen Ideen und Anregungen

- an den Heimrat wenden. Zwischen dem Heimrat
und der päd. Leitung gibt es regelmäßige und anlass-
bezosene Gesoräche.
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/6"g4;t fam il iären Umfeldes Die Einbindung der Eltern und Angehörigen erfolgt
durch regelmäßige Gespräche mit den Betreuer/innen
und den Psychologen/innen in individuell festgesetz-
ter Frequenz (mindestens einmal im Vierteljahr).
Eine weitere Möglichkeit der Einbindung des famili-
liren Umfeldes ist durch die Teilnahme an der Ange-
htirigengruppe möglich (vgl. 4.1.7).
Für Beschwerden von Eltern ist die päd. Leitung zu-
ständig. Darüber hinaus können sich Eltem mit ihren
Beschwerden auch an den Vorstand wenden.

Krisenintervention l. Die Krisenintervention von einzelnen Bewoh-
ner/innen erfolgt in einem abgestuften System:

1 IntensivierungvonBetreuungsgesprächen
i TherapeutischintensivereBetreuung
o MedizinischverstärkteÜberwachung
o Entlastung in Schule oder Arbeit
r Entlastung in Haushaltsaufgaben des Alltags
. Information an Angehörige und fallzuständiges

Jugendamt
o Krisenintervention durch die Kinder. und Ju-

gendpsychiatrie des Universiüitsklfrrikums Gießen
Marbwg und derVitos Kinik Gießen

2. Die Krisenintervention bei Konflikten von Bewoh-
ner/innen untereinander wird wie folgt gehandhabt:

r Lösüngsorientiertes Gespräch der/sBetreuerin/s
mit den Beteiligten

r DurchführungeinesGruppengesprächs
r Bearbeitung der Problematik im Team und der

Supervision
r Dokumentation des Vorgangs im Gruppenbuch

und in den Einzelfallakten
I In Absprache mit den Psychologen/innen und der

päd. Leitung zuständiges Jugendamt und Eltern
informieren

I Einbe2iehung zusätzlichgr Hilfestellungen durch
exteme Stellen wie z. B. Erziehungsberatungs-
stelle, Dro genberatung, psychiatrische Kli nik etc.

)ie Auflistungen sind von oben nach unten als Rang-
blge der Konfliktbewältieuns zu verstehen!

Beendigung der Hilfe und Nachbetreuung Für die Beendigung der Maßnahme existieren unter-
schiedliche Mö glichkeiten :

, Einrichtungsinterne Verlegung in ein weiterfüh-
rendes Wohnkonzept (2.8. betreute Wohngemein-
schaft)

I Rückftihrung in die Heimatregion bzw. Integration
in das familiäre Umfeld nach Erreichen eines oder
mehrerer Verselbständigungsabschnitte

' Weitervermittlung in ein weiterfiihrendes, in der
Resel erwachsenensoezifi sches Wohnko nzeot

2
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/-
Entlassung aus der Einrichtung aufgrund gravie-
render Regelverstöße

Leitbild/Leitlinien D i e zentral e Zi elsetzun g al I er d ia gnosti schen,
psychotherapeutischen und medizinischen Maß-
nahmen liegt in der Verbesserung und Stabilisie-
rung des Gesundheitszustandes der betreuten Ju-
gendlichen sowie der Ermöglichung einer persön-
lich sinnvollen und befriedigenden Lebensfilh-
rung.
Den betreuten Jugendlichen (und ihren Angehö-

rigen) kommt eine aktive Rolle in der Behand-
lung zu. Aufgrund möglichst umfassender Infor-
mation und Aufklilrung sollen sie alle wesentli-
chen Entscheidungen der Behandlung mittreffen
und mittragen.
Alle diagnostischen, psychotherapeutischen und
medizinischen Maßnahmen sind integriert in ein
umfassendes Betreuungs- und Behandlungskon-
zept.

4.2.3.2 Umsetzung

Organisätorische Einbi ndung Für jede Wohngruppe ist eihe psychologische
Psychotherapeutin/ein Psychotherapegt zustän-
dig, die/der sowohl die Psychotherapie der be-
treuten Jugendlichen durchftihrt als auch die fach-
liche Beratung der pädagogischen Betreuer/innen
geweihrleistet. Alle Psychologen im Heimbereich
der Leppermühle arbeiten als Psychotherapeuten
und sind Mitglieder des äirztlich-psycholo gischen

Dienstes. Sie sind in diesem Sinne jeweils mit ei-
nemYzVZA den Gruppen zugeordnet. Supervisi-
on der Teams findet unabhängig davon mit exter-
nen Supervisoren/innen statt.
Die Zusammenarbeit mit dem pädagogischen
Team erfolgt in täglichem informellem Informa-
tionsaustausch und in wöchentlichen Teambe-
sprechungen.
Die psychopharmakologische Behandlung sowie
die damit verbundenen Kontrolluntersuchungen
werden jeweils von einer/m *ztin/lraVnry.
Fachärain/Facharzt durchgeftihrt bzw. veranlasst.
Eine wöchentliche Visitenbesprechung unter
Teilnahme von Arztin/Arzt, Pädago genlinnen und
Psychologen/innen stellt eine regelmäßige Über-
prüfung der Behandlungsmaßnahmen und -
erfordemisse aufgrund möglichst umfassender
Beobachtungen sicher.
Es besteht eine Kooperation mit Arztinnen/ drz-
ten und Kliniken der Region, insbesondere mit
der Klinik ftir Kinder- und Jugendpsychiatrie des

Universitätsklinikums Gießen- Marburs.

4.

3
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fttinn"t 
Vorgehen l. Da die betreuten Jugendlichen meist unmittelbar

(oder mit geringer Verzögerung) aus einer statio-
nären psychiatrischen Behandlung hier aufge-
nommen werden, liegen in der Regel bei Auf-
nahme ausreichende diagnostische Befunde vor.

2. Routinemäßig werden die in therapeutischen Ge-
sprächen sowie in Wohngruppe, Schule oder Ar-
beitstraining gemachten Beobachtungen zu einer
Einschatzung des Gesundheitszustandes integ-
riert.

3. Spezifische diagnostische Erhebungen werden je
nach Erfordernis von den zuständigen Psycholo-
gen/innen bnx. Arztin/Arn initiiert bzw. durch-
seführt.

Therapieverfahren und Indikation Im Rahmen einer kontinuierlichen gesprächspsycho-
therapeutischen Begleitung der Patient/innen werden
Verfahren eingesetzt, die sich z. B. in der Behand-
lung schizophrener Psychosen bewäh-rt haben:
- Training von kognitiver Leistungsftihigkeit, Prob-

lemlöseftihigkeit und sozialer Kompetenz
- Psychoedukative VermittlungvonJnformationen

über alle Aspekte der Krankheit und Behandlung
- Erarbeiten von Strategien zum konstruktiven

Ufngang mit Stress und weiterbestehenden Sym-
ptomen

Indikationen werden von den zuständigen Ärz-
ten/innen bzw. Psychologen/innen gestellt.

Therapieevaluation Schriftliche Dokumentation der Therapieverläufe in
gesonderten Therapieakten; darüber hinaus verfügen
wir tiber kein gesondertes Evaluationsverfahren. Es
ist beabsichtigt, im Rahmen der Qualitätsentwick-
lungsvereinbarung ein entsprechendes Konzept zu
erarbeiten.

4.2.4 Kooperation

4.2.4.1 Schulen Kooperation mit:
, der Martin-Luther-Schule
, der Gesamtschule Busecker Tal
, Gesamtschule Reiskirchen
, mit den weiterführenden Gymnasien und berufs-

bildenden Schulen in Gießen
4.2.4.2 Ausbildungsstätten Ausbildung im Regelfall über den2. Ausbildungs-

markt in Kooperation mit der Agentur für Arbeit und
dem Jobcenter Gießen. In diesem Sinne existiert eine
enge Kooperation mit:
. ZAUG
r PA"{

' BBW-Karben
, Gemeinnitzige Schottener REHA

' JugendwerkstattGießen

' Lebenshilfe Gießen

4
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,f örttiches und/oder Fal lzustän-

/ diges Jugendamt

Die Einrichtung hat einen bundesweiten Bezug. Den-

noch wird eine enge Kooperation mit dem örtlich
zuständigen Jugendamt (Landkreis Gießen) ge-

wünscht und praktiziert.
4.2.4.4 Sonstige

(lnterne/externe)

Enge Kooperation mit der Kinder- und Jugendpsy-

chiatri e des Universitätsklinikums Gießen- Mar-
burg und der Vitos Klinik Gießen
Verbände und Institutionen der sozialen Infrastruk-
tur

4.2.4.5 Sozialraum Aufbau und Pflege nachbarschaftlicher Beziehun-
gen
Kirchengemeinden
Gemeindeverwaltungen und sonstige örtliche Insti-
tutionen
Familienbildungsstätte in Buseck
Handwerker und Betriebe zur Aquirierung von
Praktikums- und Ausbildunesplätzen

4.2.5 Interne Reflexions- und Qualitätsaspekte

4.2.5.1 DefinitionfachlicherStan-
dards und Prozeduren

Ftlr alle Betreuungsbereiche der Leppermi.ihle ist'eine
interdisziplinäre Zusammenarbeit von Pädago-
gen/innen, Psychologen/innen, Araenlinnen und an-

deren Fachdiensten niaf3gebend. In dire.ktem Kontakt
zu den Bewohner/innen sowie in den Teamgesprä-
chen beteiligen sich diese unterschiedlichen Diszipli-
nen an der Förderung derjungen Menschen mit ihren
ieweilisen Kompetenzen.

4.2.5-2 Besprechungsstruktur , Tägliche Übergabebesprechung
r Wöchentliche Teamsitzung mit der/dem Psycholo-

gin/en
r Teilnahme an monatlichen Gruppertleiterkonferen-

zen mit der Einrichtungsleitung

' Wöchentliche Fallkonferenzen mit den zuständigen
Psycholog/innen und Arzten

4.2.5.3 Interne Dokumentation und

Berichtswesen
Die Struktur der Falldokumentation stellt sich wie
folgt dar:

Führung von Gruppenbüchern zur Dokumentation
des Tagesgeschehens

Dokumentation der Entwicklungsverläufe, der
halbjährlichen heilpädagogischen Behandlungsplä-
ne, der Hi lfeplanprotoko I le, ärztlicher Gutachten
und sonstiger Schriftverkehr erfolgt pamllel in der

Fallakte der Gruppe und in der Akte der Heimver-
waltung. Nach Beendigung der Maßnahme werden

diese Akten zur Archivierung zusarrunengefiiht
und Dopplungen vemichtet
In den Akten der Psychologen/innen werden die

Therapieprotokolle dokumentiert. Und diese unter-

liegen einer besonderen Geheimhaltungspflicht und

sind fi,ir andere Mitarbeiter/innen nicht zugänglich
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vermerke, in Absprache mit der päd. Leitung Be-
richt an das fallzuständige Jugendamt

, Medikamentendokumentation auf Kurvenblättem
mit Dokumentation der Aussabe der Medikamente

4.2.5.4 Qualitätsmanagemen!
Verfahren, Prozesse

Im Sinne eines Stufenplans ergibt sich das Quali-
tätsmanagement der Einrichtung in folgender Reihen-
folge:
, Kollegialberatung

Beratung der pädagogischen Mitarbeiter/innen
durch die interne der Gruppe zugeordnetenärzt-
licVpsychologischen Fachkraft

o Beratung derpädagogischen Mitarbeiter/innen
durch externe Supervisor/innen

, konzeptionelle Weitereniwicklung
, interne und externe Fortbildung
, Aufbau eines Beschwerdemanagements im Rah-

men der Oualitätsentwicklunssvereinbaruns

6

4.2.6. Umsetzuhg des Schutzauftrages gemäß $ 8a SGB VIII
Aufgabenstellung ftir Jugendamt und Freien Träger

4.2.6.1 Zuständigkeiten beim Frei-
en Träger.

Das nachfolgend dargelegte Schutzkonzept zum $ 8a
SGB VIII bezieht sich auf von uns betreute Kinder
und Jugendliche und deren Familien. Hinweise von
Kindeswohlgeftihrdung zu nicht von uns betreuten
jungen Menschen geben wir direkt an die zuständigen
Jugendämter weiter.

Die Aufgaben des Schutzauftrages werden in allen
Betreuungsformen der Leppermtihle durch das jewei-
lige Team der pädagogischen Mitarbeiter/innen wahr-
genonrmen.
Die inteme insoweit erfahrene Fachkraft ist der/die für
die Gruppe zuständige Psycholo g elinAr^Ärr^in.
Auf Leitungsebene ist die päd. Leitung für die Ent-
scheidung der Informationsweitergabe an das Jugend-
amt zuständis.

4.2.6.2 Schutzkonzept der Einrichtung

4.2.6.2.1 Methoden zur Abschät-
zung des Geftihrdungsrisi-
kos

l. Allen Hinweisen auf Kindeswohlgeführdung der
Kinder müssen die pädagogischen Mitarbei-
terlinnen der Wohngruppe nachgehen. Als Orien-
tierung dient die Liste von Anhaltspunkten in den
Handreichungen der kommunalen Spitzenverbän-
de vom 11.12.06.

2.
2.a) Liegl ein Verdacht auf Kinderwohl geliihrdung

vor, so muss darüber unverzüglich im Team der
Pädagogen/innen der Gruppe unter Hinzuziehung
der internen insoweit erfahrenen Fachkraft eine
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I

Risikoabschätzung stattfinden und notwendige
Schritte, wie z. B. Gespräch mit den Eltern, Ein-
bezug von externen Stellen (Beratungsstellen,
Klinik) eingeleitet werden.
Die insoweit erfahrenen Fachkräfte haben die
Aufgabe, die päd. Leitung der Einrichtung tlber
die Ereignisse und die angedachten Maßnahmen
umgehend zu unterrichten.

2.b) Sollte nach der oben beschriebenen Risikoabwä-
gung weiterer Beratungsbedarf bestehen, können
abhängig von der Art der Kindeswohlgefährdung
externe insoweit erfahrene Fachkräfte analog der
aktuellen Liste der Jugendämter von Stadt und
Landkreis Gießen hinzugezogen werden. In aller
Regel sollen sie hinzugezo5enwerden, wenn sich
Verdachtsmomente gegen Mitarbeiter/innen des
Trägers richten. Die Verantwortung hierfilr liegt
bei den insoweit erfahrenen Fachkräften in Ab-
stimmung mit der päd. Leitung. Die Fallberatun-
gen werden in anonymisierter Form entsprechend
den Vorgaben von Datenschutz nach $$ 6l bis 65
SGB VIII durchgefühn.

3. Sobald die Abwendung von Kindeswohlgeführ-
dung in eigener Regie nicht mehr möglich oder
verantwortbar ist, wird das fallzuständige Jugend.
amt sofort unterrichtet.

Bei akuter Kindeswohlgefiihrdung ist sofort die
insoweit erfahrene Fachkraft mit einzubeziehen
und das zuständige Jugendamt telefonisch und
schriftlich durch die fallzuständige Fachkraft zu
unterrichten

4.

4.2.6.2.2 Einbeziehung und Einwir-
kung auf Eltern / Perso-
nensorgeberechtigte, Kin-
der und Jugendliche

Die Personensorgeberechtigten werden immer sobald
wie möglich über den Verdacht auf Kindeswohlge-
fiihrdung unterrichtet, soweit dadurch, wie z. B. bei
sex. Missbrauch innerhalb der Kindsfamilie oder bei
Befürchtung einer Entführung oder eines erweiterten
Suizids nicht das Wohl des Kindes zusätzlich geftihr-
det ist.
Die zuständigen pädagogischen Mitarbeiter/innen und
die interne insoweit erfahrene Fachkraft erörtern mit
den Eltern und dem Kind die notwendigen Schritte
zur Abwendung der Kindeswohlgeftihrdung. Inner-
halb dieser Erörterung wird festgelegt, wer wann eine
Überprtifung der notwendigen Maßnahmen durch-
füht.

4.2.6.2.3 Information des Jugend-
amtes

Sollte sich der Verdacht auf Kindeswohlgeführdung
bestätigen oder die notwendigen Maßnahmen nicht
angenommen bzw. nicht ausreichend sein und ist eine
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Abwendung dieser Gef?ihrdung im Rahmen der Mög-
lichkeiten der Einrichtung Leppermilhle nicht mög-
lich, wird das fallzuständige Jugendamt durch die
inteme insoweit erfahrene Fachkraft zunächst telefo-
nisch und anschließend schriftlich unter Verwendung
des Mitteilungsbogens unterrichtet. Die Unterrichtung
kann ersatzweise auch durch die ptid. Leitung erfol-
gen.
Bei akuter Kindeswohlgefahrdung wird das Jugend-
amt in oben beschriebener Weise sofort unterrichtet.
Außerhalb der der Dienstzeiten des Jugendamtes ist
die Polizei zu verständigen.

4.2.6.3 Dokumentation Vorgänge und Handlungsschritte werden detail-
in der Fallakte dokumentiert.

Die
liert

4.2.6.4 Eignung der Mitarbeiter /
innen

Alle Mitarbeiter/innen mtlssen bei der Einstellung ein
erweitertes polizeiliches Führungszeugnis nach $ 30 4
Abs. 1, des Bundeszentralregistergesetzes (BZRG)
vorlegen. Die Vorlage des Führungszeugnisses wird
alle drei Jahre wiederholt.
Der Verein für Jugendftirsorge ermöglicht und unter.
stützt bei den pädagogischen und therapeutischen
Mitarbeiter/innen der Leppermühle die Wahrnehmung
von Fortbildungsangeboten zum Thema Kindeswohl-
geftilrdung. Der Träger informiert alle Mitarbei-
ter/inneq über diese Vereinbarung.

4.2.6,5 Kooperation und Evaluati-
on unter Berticksichtigung
des Datenschutzes

Ein Jahr nach Abschluss dieser Vereinbarung findet
zwischen den Vertragspartnern ein Auswertuttgrg"-
spräch über die Verfahrensabläufe bei Verdachtsfiillen
von Kindeswohlgefiihrdung statt mit dem Ziel, ggf.
eine Verbesserung der Risikoabwägung bzw. Vertin-
derungen der Verfahrensabläufe vorannehmen.


